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Die Einführung

Die größte Reform des Personengesellschaftsrechts

Mit dem zum 1.1.2024 in Kraft tretenden MoPeG hat der Gesetzgeber 
das Recht von GbR, OHG und KG umfassend umstrukturiert. Die 
Praxis muss sich nicht nur auf veränderte Gegebenheiten bei Neu-
gründungen vorbereiten.

Das Praxishandbuch

Ausgehend vom bisherigen Recht werden die Neuerungen umfassend 
dargestellt. Praxishinweise und Formulierungsmuster erleichtern den 
Umgang mit der Reform in der Gestaltungspraxis. Eine ausführliche 
Einführung, der Vergleich zwischen Mauracher Entwurf und MoPeG, 
sowie eine Synopse nach Schlagworten schaff en das Fundament für 
die Einordnung der bisherigen und neuen Rechtslage in das Gefüge 
nach der Reform.

Nomos

Heidel | Hirte  [Hrsg.]

Das neue 
Personengesellschafts-
recht

NomosPRAX I S

Das MoPeG in der Gestaltungspraxis

Das neue Personengesellschaftsrecht
Das MoPeG in der Gestaltungspraxis
Herausgegeben von RA Dr. Thomas Heidel, FAStR u FAHuGR 
und Prof. Dr. Heribert Hirte, LL.M. (Berkeley)
2024, ca. 580 S., geb., ca. 89,– €
ISBN 978-3-7560-0581-9
E-Book 978-3-7489-3934-4
Erscheint ca. November 2023
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oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftrag-
geber zu tragen.

15. Nicht mehr benötigte Druckvorlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber 
zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.

16. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Baden-Baden.

17. Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie unter nomos-shop.de/go/datenschutzerklaerung.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
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